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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur 
Handhabung von biologischen Zellen bzw. Proben 
mit einem Reservoir mit einer nicht magnetischen Bo-
denplatte und mit kleinen, etwa 1 mm langen, mit ei-
ner magnetischen Beschichtung versehenen, eine zu 
analysierende Zelle bzw. Probe tragenden plättchen-
förmigen Trägern, wobei unterhalb der Bodenplatte 
zur berührungslosen Bewegung der plättchenförmi-
gen Träger wenigstens ein Magnet angeordnet ist.

Stand der Technik

[0002] Im Rahmen des EU-Projektes CellPROM 
(Cell Programming by Nanoscaled Devices), dem 
größten integrierten Projekt im Themenbereich Na-
no-Biotechnologie, sind bis heute zwei unterschiedli-
che Konzepte zur Handhabung von Zellen entwickelt 
und vorgestellt worden. So ist einer Presseveröffent-
lichung des Fraunhofer-Institutes für Biomedizinische 
Technik IBMT (August 2005) im Internet unter 
http://www.ibmt.fraunhofer.de zu entnehmen, dass 
eines dieser beiden Konzepte auf magnetischen Tar-
gets basiert und es erlaubt, mittels flacher miniaturi-
sierter Trägersubstrate adhärente Zellen zu manipu-
lieren. Hierzu sollen mit Hilfe eines Magneten oder 
aus mit magnetischem Material beschichtetem Glas 
gefertigte Targets am Boden eines mit Flüssigkeit ge-
füllten Reservoirs bewegt werden. Die auf den Tar-
gets adhärierten Zellen sollen mit Hilfe eines Mikros-
kops beobachtet werden können. Aufgrund der dar-
aus resultierenden kleinen Abmessungen der Tar-
gets müssen auch die Magneten kleine Abmessun-
gen besitzen. Zwar sind kleine und auch starke Dau-
ermagnete kommerziell erhältlich, jedoch stellen sich 
flächenförmige Targets senkrecht auf und verhindern 
damit die Beobachtung mittels Mikroskop. Um diese 
Targets dennoch mit der Oberfläche parallel zur Bo-
denfläche transportieren zu können, müßten U-förmi-
ge Dauermagnete verwendet werden.

[0003] Dies ist grundsätzlich möglich, allerdings ist 
das Loslassen bestimmter Targets nur möglich, wenn 
der Abstand zwischen dem Target und dem Magne-
ten so weit vergrößert wird, dass das Feld keinen Ein-
fluss mehr auf das Target hat. Eine Automatisierung 
eines derartigen Aufbaus wäre sehr kompliziert.

[0004] Aus WO 92/10754 A1 ist ein Analyseapparat 
mit mit einer magnetischen Beschichtung versehe-
nen, eine zu analysierende Probe tragenden plätt-
chenförmigen Trägern auf einer nichtmagnetischen 
Bodenplatte bekannt, wobei die plättchenförmigen 
Träger mittels eines unterhalb der Bodenplatte ange-
ordneten Elektromagneten berührungslos bewegt 
werden können.

[0005] Aus US 2 144 835 und US 2 092 927 sind 
Vorrichtungen zur berührungslosen Bewegung von 

plattenförmigen Trägern bekannt, welche Ausstel-
lungsstücke tragen. Mit der aus der US 2 144 835 be-
kannten Vorrichtung werden Schaufensterpuppen 
bewegt, die Vorrichtung gemäß US 2 092 927 ist zur 
Bewegung kleinerer, zum Verkauf bestimmter Objek-
te vorgesehen.

[0006] Aus US 6 571 934 B1 und aus US 6 355 491 
B1 sind weitere Vorrichtungen zur Bewegung von 
Probenträgern bei der automatischen Analyse mit 
Hilfe von Magneten bekannt. Aus US 6 075 924 ist 
eine Vorrichtung zur Bewegung kleiner Plättchen be-
kannt, die insbesondere im Bereich der Halbleiterfer-
tigung Anwendung findet.

Aufgabenstellung

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, eine gattungs-
gemäße Vorrichtung so weiterzuentwickeln, dass 
eine weitgehende Automatisierung bei möglichst ein-
fachem Aufbau ermöglicht wird.

[0008] Diese Aufgabe wird bei einer Vorrichtung der 
eingangs bezeichneten Art erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass der wenigstens eine Magnet ein 
wechselstrombeaufschlagter miniaturisierter Elektro-
magnet ist, welcher ein U-förmiges oder bügelförmi-
ges Element aufweist, dessen Stegbereich mit we-
nigstens einer Drahtwicklung versehen ist und des-
sen freie Schenkel zur Unterseite der Bodenplatte 
gerichtet sind.

[0009] Erfindungsgemäß wird somit wenigstens ein 
wechselstrombeaufschlagter miniaturisierter Elektro-
magnet eingesetzt, der beispielsweise aus einem 
Transformatorenblech hergestellt wird, das so bear-
beitet wird, dass es eine Art Hufeisenform bildet. Be-
findet sich ein oberhalb der Bodenplatte des Reser-
voirs angeordneter Träger oberhalb der beiden 
Schenkel des Elektromagneten, schließt die magne-
tische Beschichtung des Trägers die Magnetfeldlini-
en des etwa U-förmigen Elektromagneten. Der Elek-
tromagnet wird mit einem Wechselstrom beauf-
schlagt, um eine ungewünschte Magnetisierung des 
Trägers zu vermeiden. Für einen Transport der auf 
der Oberseite des Trägers angeordneten, adhärier-
ten Zellen wird der Träger mit Hilfe des Magneten re-
lativ zur Bodenplatte verschoben. Durch einfache Be-
endigung der Wechselstromzufuhr kann der Träger 
gezielt positioniert werden.

[0010] In besonders bevorzugter Ausgestaltung ist 
vorgesehen, dass der Abstand der freien Schenkel in 
etwa der Länge der Träger entspricht. Dadurch wer-
den die Magnetfeldlinien des Elektromagneten weit-
gehend vollständig geschlossen, der Abstand der 
beiden Enden des Magneten beträgt z.B. 1 mm.

[0011] Der wenigstens eine Elektromagnet kann 
verschiebbar unterhalb der Bodenplatte angeordnet 
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sein, alternativ kann auch die Bodenplatte relativ zum 
Elektromagneten verschiebbar angeordnet sein.

[0012] In ganz besonders bevorzugter Ausgestal-
tung ist vorgesehen, dass unterhalb der Bodenplatte 
eine Vielzahl von Elektromagneten stationär ange-
ordnet und getrennt voneinander mit Wechselstrom 
beaufschlagbar sind. Durch sukzessive Beaufschla-
gung der einzelnen Elektromagneten mit Wechsel-
strom ist es dann gezielt möglich, den Träger in der 
gewünschten Richtung zu bewegen. Diese Elektro-
magneten können nicht nur unterhalb der Bodenplat-
te des eigentlichen Reservoirs angeordnet sein, son-
dern auch unterhalb von Zu- oder Abführkanälen, aus 
denen oder in die dann der jeweilige Träger transpor-
tiert bzw. verschoben werden kann.

[0013] Die einzelnen Elektromagneten können 
grundsätzlich beliebig angeordnet sein, nach einer 
ersten Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die Elekt-
romagneten parallel zueinander angeordnet sind.

[0014] Alternativ können die Elektromagnete auch 
gitterförmig angeordnet sein und eine Matrix bilden.

[0015] Um den Herstellungsaufwand für die Elektro-
magneten zu verringern ist ferner vorteilhaft vorgese-
hen, dass der wenigstens eine Elektromagnet von ei-
ner Mikrotransformatorspule gebildet ist.

Ausführungsbeispiel

[0016] Die Erfindung ist nachstehend anhand der 
Zeichnungen beispielhaft näher erläutert. Diese zei-
gen jeweils in schematischer Darstellung in:

[0017] Fig. 1 eine komplette Vorrichtung mit einem 
Elektromagneten,

[0018] Fig. 2 eine mögliche Matrixanordnung meh-
rerer Elektromagneten,

[0019] Fig. 3a bis Fig. 3c alternative Ausgestaltun-
gen des Elektromagneten,

[0020] Fig. 4 eine weitere Ausgestaltung einer aus 
mehreren Elektromagneten gebildeten Matrix,

[0021] Fig. 5 eine mögliche Anordnung der Elektro-
magneten unter einem Zuführ- oder Abführkanal und

[0022] Fig. 6 in perspektivischer Ansicht einen 
Elektromagneten in Form einer Mikrotransformator-
spule.

[0023] Eine Vorrichtung zur Handhabung von biolo-
gischen Zellen bzw. Proben weist zunächst ein mit 
Flüssigkeit gefülltes Reservoir auf, von dem in Fig. 1
ausschnittsweise nur eine beispielsweise aus Glas 
bestehende nichtmagnetische Bodenplatte 1 darge-

stellt ist. Oberhalb dieser Bodenplatte 1 ist beispiel-
haft ein kleiner plättchenförmiger Träger 2 der Vor-
richtung angeordnet, der unterseitig eine magneti-
sche Beschichtung 3 aufweist, die beispielsweise 
aus Nickel besteht. Alternativ kann der Träger 2 auch 
vollständig aus einem magnetischen Material beste-
hen. Auf diesem flächenförmigen Träger 2 ist ober-
seitig eine nicht dargestellte, zu analysierende Probe 
angeordnet, worauf es im Einzelnen nicht näher an-
kommt.

[0024] Um den Träger 2 relativ zur Bodenplatte 1
berührungslos bewegen zu können, weist die Vor-
richtung darüber hinaus einen beim Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 1 allgemein mit 4 bezeichneten wech-
selstrombeaufschlagten miniaturisierten Elektromag-
neten auf. Dieser Elektromagnet 4 umfasst ein U-för-
miges Element mit einem zur Bodenfläche 1 paralle-
len Stegbereich 5 und zwei quer zur Bodenplatte 1
gerichteten Schenkeln 6, die etwa 1 mm voneinander 
beabstandet sind, wobei deren Außenabstand in 
etwa der Länge des Trägers 2 entspricht. Der Steg-
bereich 5 ist mit einer Drahtwicklung W versehen, de-
ren Enden an eine nicht dargestellte Wechselstrom-
quelle angeschlossen sind. Unterhalb des Stegberei-
ches 5 weist der Magnet 4 noch einen stegförmigen 
Ansatz 7 auf.

[0025] Bei einem etwa 1 mm langen und 100 μm di-
cken Träger 2 und einer etwa 850 μm dicken Boden-
platte 1 und einem Abstand der beiden Schenkel 6
des Magneten 4 von 1 mm weist der Elektromagnet 
4 z.B. 50 Wicklungen auf und wird mit einem Wech-
selstrom von 0,7 A beaufschlagt. Bei der Strombeauf-
schlagung des Elektromagneten 4 schließt die mag-
netische Beschichtung 3 des Trägers 2 oberhalb des 
Elektromagneten 4 die Magnetfeldlinien des U-förmi-
gen Elektromagneten 4. Durch die Wechselstrombe-
aufschlagung wird eine Magnetisierung des Trägers 
2 bzw. seiner Beschichtung 3 vermieden. Für eine 
Bewegung bzw. einen Transport der auf der Obersei-
te des Trägers 2 adhärierten Zellen wird die Boden-
platte 1 unter dem Träger 2 verschoben oder umge-
kehrt.

[0026] Wie Fig. 2 zeigt, kann die Vorrichtung beson-
ders bevorzugt auch eine Vielzahl von unterhalb der 
Bodenplatte 1 stationär angeordneten Elektromagne-
ten 4 aufweisen, deren Nordpole mit N und deren 
Südpole mit S bezeichnet sind. Zur Bewegung bzw. 
zum Transport eines Trägers 2 wird der Träger 2 von 
einem zum anderen Elektromagneten dadurch trans-
portiert, dass sukzessive die Stromzufuhr eines Elek-
tromagneten ausgestellt und des jeweils benachbar-
ten eingeschaltet wird und so weiter.

[0027] In den Fig. 3a bis Fig. 3c sind drei Varianten 
der Ausführungsform des Elektromagneten 4 nach 
Fig. 1 dargestellt. Diese sind mit 4' bis 4'' bezeichnet. 
Bei der Ausführungsform nach Fig. 3a ist der stegför-
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mige Ansatz 7' nicht symmetrisch bzw. im Zentrum 
des Stegbereiches 5' angeordnet, sondern am Ran-
de fluchtend mit einem freien Schenkel 6'.

[0028] Bei der Ausführungsform nach Fig. 3b ist 
kein U-förmiges, sondern ein bügelförmiges Element 
4'' vorgesehen, bei der Ausführungsform nach 
Fig. 3c ein offenes ringförmiges Element 4''' mit ei-
nem zentralen Stegbereich.

[0029] Wie Fig. 4 zeigt, kann alternativ zur Anord-
nung nach Fig. 2 die Vorrichtung auch eine Vielzahl 
von Elektromagneten beinhalten, die gitterförmig an-
geordnet sind. So werden beispielsweise zwei unter-
schiedliche Trafobleche A und B mit komplementär 
gestalteten Stegen A1 bzw. B1 und dazwischen an-
geordneten Wicklungen W verwendet und in der dar-
gestellten Anordnung zusammengesetzt, so dass 
sich eine gitterförmige Elektromagnetmatrix bildet. 
Durch gezielte sukzessive Strombeaufschlagung der 
einzelnen Elektromagneten läßt sich ein Träger 2
dann gezielt in die jeweils gewünschte Richtung be-
wegen.

[0030] In Fig. 5 ist dargestellt, dass die Vorrichtung 
nicht nur unterhalb eines Reservoirs eingesetzt wer-
den kann, sondern auch im Bereich von Zuführ- oder 
Abführkanälen K, unter denen unterhalb deren Bo-
denplatte jeweils Elektromagnete 4 geeignet ange-
ordnet sind, die entsprechend nacheinander mit 
Wechselstrom beaufschlagt werden, um den jeweili-
gen Träger 2 in den gewünschten bzw. durch den ge-
wünschten Kanal zu transportieren.

[0031] In Fig. 6 ist eine besondere Ausgestaltung 
des Elektromagneten der Vorrichtung dargestellt, 
dieser wird von einer an sich bekannten Mikrotrans-
formatorspule 8 gebildet, die auf einer Platte 9 eine 
Mehrzahl von Windungen 10 trägt, die mit Wechsel-
strom beaufschlagt werden, innerhalb der Windun-
gen 10 ist ein ferritischer Kern 11 angeordnet.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Handhabung von biologischen 
Zellen bzw. Proben mit einem Reservoir mit einer 
nichtmagnetischen Bodenplatte und mit kleinen, 
etwa 1 mm langen, mit einer magnetischen Beschich-
tung versehenen, eine zu analysierende Zelle bzw. 
Probe tragenden plättchenförmigen Trägern, wobei 
unterhalb der Bodenplatte zur berührungslosen Be-
wegung der plättchenförmigen Träger wenigstens ein 
Magnet angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, 
dass der wenigstens eine Magnet ein wechselstrom-
beaufschlagter miniaturisierter Elektromagnet (4) ist, 
welcher ein U-förmiges oder bügelförmiges Element 
aufweist, dessen Stegbereich (5) mit wenigstens ei-
ner Drahtwicklung (W) versehen ist und dessen freie 
Schenkel (6) zur Unterseite der Bodenplatte (1) ge-
richtet sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Abstand der freien Schenkel 
(6) in etwa der Länge der Träger (2) entspricht.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Elektro-
magnet (4) verschiebbar unterhalb der Bodenplatte 
(1) angeordnet ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass unterhalb der Bodenplatte (1) 
eine Vielzahl von Elektromagneten (4) stationär an-
geordnet und getrennt voneinander mit Wechsel-
strom beaufschlagbar sind.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Elektromagneten (4) parallel 
zueinander angeordnet sind.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Elektromagneten (A, B) git-
terförmig angeordnet sind.

7.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
der wenigstens eine Elektromagnet von einer Mikro-
transformatorspule (8) gebildet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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